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Antrag 

der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Ulrich Singer, Oskar Atzinger und Fraktion 
(AfD) 

Streaming-App der ARD rechtlich überprüfen – 4,99 Euro pro Monat für TV aus 
der Konserve?  

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, ihre Rechtsaufsicht beim Bayerischen Rundfunk 
als Teil der ARD wahrzunehmen und die Zulässigkeit des kommerziellen Angebotes 
der neuen App ARD Plus zu prüfen. 

 

 

Begründung: 

Deutschland leistet sich den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt. Knapp 
8 Mrd. Euro gehen jährlich an ARD, ZDF und Deutschlandradio. Den vollen Zugriff auf 
das Angebot bekommt der Bürger aber selbst nach Zahlung des monatlichen Betrages 
von 18,36 Euro seit dem 18. Oktober 2022 nicht mehr. 

Zumindest die ARD bringt jetzt mit ARD Plus eine neue kostenpflichtige App auf den 
Streaming-Markt. Wer auf die Inhalte von ARD Plus zugreifen möchte, muss monatlich 
4,99 Euro zahlen. 

Die ARD rechtfertigt den Schritt mit Hinweis auf eigene Kosten. So erhalten laut Michael 
Loeb, Geschäftsführer der ARD Plus GmbH, einer Tochter der ebenfalls von ihm ge-
führten WDR Mediagroup, Zuschauer in der ARD Plus-App Zugriff auf Programme, „an 
der die ARD keine Rechte mehr zur kostenlosen Auswertung in der Mediathek besitzt“. 
Rechte müssten erworben, Produzenten und Urheber bezahlt werden. Hinzu kämen 
technische und redaktionelle Kosten. 

Es stellt sich hier aber die Frage, warum die ARD bei ihrem Milliardenbudget nicht in 
der Lage ist, dieses Geld durch interne Einsparungen zu generieren – und stattdessen 
den Gebührenzahler noch weiter zur Kasse bittet. 

Eine rechtliche Überprüfung durch das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst 
ist bei dieser kommerziellen Ausgliederung unabdingbar. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Ulrich Singer, Oskar Atzinger und 
Fraktion (AfD) 
Drs. 18/25090 

Streaming-App der ARD rechtlich überprüfen - 4,99 Euro pro Monat für TV aus 
der Konserve?  

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Prof. Dr. Ingo Hahn 
Mitberichterstatterin: Kerstin Radler 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst federführend 
zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 75. Sitzung am 30. No-
vember 2022 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Robert Brannekämper 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Prof. Dr. Ingo Hahn, Ulrich Singer, Oskar Atzinger und 
Fraktion (AfD) 

Drs. 18/25090, 18/26023 

Streaming-App der ARD rechtlich überprüfen – 4,99 Euro pro Monat für TV aus 
der Konserve?  

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Die Aktuelle Stunde ist damit beendet, und wir kommen zu 

Tagesordnungspunkt 2:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gem. § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Präsidentin Ilse Aigner: Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den 

einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das ist das gesamte Haus. Dann frage ich die fraktionslo

sen Abgeordneten nach ihrem Abstimmungsverhalten. – Enthaltung der fraktionslosen 

Abgeordneten Bayerbach, Busch und Klingen. Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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